
Pressemitteilung 
Gemeinsamer Bundesausschuss gemäß § 91 Abs. 5 SGB V 
Vertragsärztliche Versorgung 

 
 

Seite 1 

 
Der Vorsitzende 

 

Stabsbereich Öffentlichkeitsarbeit und 
Kommunikation 
Kristine Reis-Steinert 
 
Telefon: 
00492241-9388-30 
 
Telefax: 
00492241-9388-35 
 
E-Mail: 
kristine.reis-steinert@g-ba.de 
 
Internet: 
www.g-ba.de 
 

Gemeinsamer Bundesausschuss beschließt  
Therapiehinweise zu Exenatide und Palivizumab 
 

Berlin, 20. Juni 2008 – Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat die Arz-
neimittelrichtlinie um zwei Therapiehinweise zu den Wirkstoffen Exenatide und 
Palivizumab ergänzt. Exenatide wird zur Behandlung des Diabetes mellitus einge-
setzt. Der Wirkstoff Palivizumab dient der Prävention einer durch ein Virus (Respi-
ratory-Syncytial-Virus, RSV) hervorgerufenen schweren Atemwegserkrankung bei 
Säuglingen und Kindern mit bestimmten Risikofaktoren. 

Mit der Erstellung von Therapiehinweisen erfüllt der G-BA seinen gesetzlichen 
Auftrag (§ 92 Abs. 2 SGB V), Ärzten eine therapie- und preisgerechte Auswahl von 
Arzneimitteln zu ermöglichen. Therapiehinweise sollen Ärzte dabei unterstützen, 
Arzneimittel so gezielt und wirtschaftlich wie möglich zu verordnen. Sie enthalten 
Informationen unter anderem über die Wirksamkeit eines Wirkstoffs bei der Be-
handlung bestimmter Erkrankungen sowie über mögliche Risiken.  

Die Beschlüsse werden dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) zur Prü-
fung vorgelegt und treten nach erfolgter Nichtbeanstandung und nach der Be-
kanntmachung im Bundesanzeiger in Kraft. Der Beschlusstext sowie eine Be-
schlusserläuterung werden in Kürze auf folgender Seite im Internet veröffentlicht: 

http://www.g-ba.de/informationen/beschluesse/zur-anlage/10/ 

 

 

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das oberste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwal-
tung der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland. Er bestimmt 
in Form von Richtlinien den Leistungskatalog der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für etwa 70 Millionen 
Versicherte. Der G-BA legt fest, welche Leistungen der medizinischen Versorgung von der GKV übernommen 
werden. Rechtsgrundlage für die Arbeit des G-BA ist das fünfte Buch des Sozialgesetzbuches (SGB V). 

Den gesundheitspolitischen Rahmen der medizinischen Versorgung in Deutschland gibt das Parlament durch 
Gesetze vor. Aufgabe des G-BA ist es, innerhalb dieses Rahmens einheitliche Vorgaben für die konkrete Umset-
zung in der Praxis zu beschließen. Die von ihm beschlossenen Richtlinien haben den Charakter untergesetzlicher 
Normen und sind für alle Akteure der GKV bindend. 

Bei seinen Entscheidungen berücksichtigt der G-BA den aktuellen Stand der medizinischen Erkenntnisse und 
untersucht den diagnostischen oder therapeutischen Nutzen, die medizinische Notwendigkeit und die Wirt-
schaftlichkeit einer Leistung aus dem Pflichtkatalog der Krankenkassen. Zudem hat der G-BA weitere wichtige 
Aufgaben im Bereich des Qualitätsmanagements und der Qualitätssicherung in der ambulanten und stationären 
Versorgung.  

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.g-ba.de . 
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